
Bebauungsplan „Sondergebiet Logistik“  Gemeinde Mainhausen 
   

 Anhang zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Fassung vom 04.06.2020  

 

 

 

Anlage 2 

Artenschutzbetrachtung 

  



 

 Schaper Kappes Habermann 

Götte  GmbH 
Landschaftsarchitekten 

 

 

 

 

 

Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 13a BauGB 
für den Bereich Betriebsgelände 

Gärtnerei Perner, Mainhausen-Zellhausen 

Artenschutzbetrachtung 

 

 
Abb. 1: Betriebsgelände mit Gewächshäusern am 27.05.2019. 

 

 

 

 

 

 

Frankfurt am Main 

Oktober 2019  



Artenschutzbetrachtung Betriebsgelände Gärtnerei Perner Mainhausen-Zellhausen 

   

Götte Landschaftsarchitekten GmbH 2 Schaper  Kappes  Habermann 

 

 

 

 

Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 13a BauGB 
für den Bereich Betriebsgelände 

Gärtnerei Perner, Mainhausen-Zellhausen 

Artenschutzbetrachtung 

Ergebnisbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftraggeber: Gemeinde Mainhausen 
 FB Bau/Gemeindeentwicklung 
 Humboldstraße 46-48 
 63533 Mainhausen 
 
Verfasser: Götte Landschaftsarchitekten GmbH 
 Hunsrückstraße 56 
 65929 Frankfurt am Main 
 Telefon: 069/37561960 
 Telefax: 069/375619629 
 eMail: info@goette-landschaftsarchitekten.de 
 www.goette-landschaftsarchitekten.de 
 
 Bearbeitung: 
 Stefan Kappes, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
 Annette Zitzmann, Dipl.-Biol. 

 

 

 

Frankfurt am Main, 23.10.2019



Artenschutzbetrachtung Betriebsgelände Gärtnerei Perner Mainhausen-Zellhausen 

   

Götte Landschaftsarchitekten GmbH 3 Schaper  Kappes  Habermann 

Inhaltsverzeichnis          Seite 

1. Anlass und Methode 4 

2. Ergebnisse 6 

2.1 Vögel 6 

2.1.1 Bemerkenswerte Arten 11 

2.1.2 Bewertung der Ergebnisse 15 

2.2 Säugetiere 17 

2.2.1 Fledermäuse 18 

2.2.2 Bemerkenswerte Arten 19 

2.2.3 Bewertung der Ergebnisse 22 

2.3 Reptilien 23 

2.4 Sonstige Artengruppen 24 

3. Gesamtbewertung und Hinweise zum Artenschutz 26 

4. Literatur 28 



Artenschutzbetrachtung Betriebsgelände Gärtnerei Perner Mainhausen-Zellhausen 

   

Götte Landschaftsarchitekten GmbH 4 Schaper  Kappes  Habermann 

1. Anlass und Methode 

Für die Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 13a BauGB für den Bereich Betriebsgelände 
Gärtnerei Perner, Mainhausen-Zellhausen ist die Überprüfung der artenschutzrechtlichen Be-
lange notwendig. 
Das etwa 4 ha umfassende Areal mit Betriebs- und zwei Wohngebäuden, Gewächshäusern, 
Hausgärten und verwaisten Anzuchtanlagen im Außenbereich liegt am östlichen Ortsrand. Es 
grenzt im Osten an die Nord-West-Ring-Straße und ein daran anschließendes Waldgebiet. Im 
Norden grenzt das Plangebiet an die Mainflinger Straße, im Westen an den Ostring und im Sü-
den an andere Betriebsgelände. 

Untersucht wurden die Artengruppen Vögel, Reptilien und Fledermäuse. In die Betrachtung 
wurde ein 50 m breiter Streifen des östlich angrenzenden Waldgebietes mit einbezogen. Eine 
Baumkontrolle zur Erfassung artenschutzrechtlich bedeutsamer Strukturen erfolgte nur im Un-
tersuchungsbereich. 

 

Abb. 2: Plangebiet. Die faunistischen Untersuchungen fanden im rot umrahmten Bereich und 
zusätzlich in einem anschließenden 50 m breiten Waldstreifen (ergänzt in grün) statt. 

Die Begehungen zur Erfassung der Vögel fanden am 02., 06. und 27.05. sowie am 04. und 
17.06.2019 statt. Ziel dieser Erhebungen war die Ermittlung der Avifauna zur Brutzeit, wobei 
Beobachtungen von Durchzüglern und Gästen mit berücksichtigt wurden. Eine spezielle Suche 
nach Durchzüglern wurde für das Gebiet nicht durchgeführt. Die Erfassung erfolgte mittels 
Sichtbeobachtung sowie Verhören der Rufe und Gesänge. Während der Begehungen wurden 
alle nachgewiesenen Vogelarten protokolliert und ihr Status im Untersuchungsgebiet anhand 
ihres Verhaltens und der Habitatbedingungen ermittelt. Dabei erfolgte eine quantitative Kartie-
rung der Brutvorkommen aller wertbestimmenden Arten, worunter Brutvogelarten mit einer 
akuten Gefährdungseinstufung auf der hessischen oder deutschen Roten Liste sowie alle ge-
mäß BNatSchG bzw. BArtSchV als „streng geschützt“ eingestuften Arten sowie die Arten des 
Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie gerechnet werden. 

Nach Reptilien wurde ebenfalls an den oben genannten Terminen, sowie am 19.08. gesucht. 
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Die Kartierung der im Gebiet vorkommenden Fledermäuse erfolgte am 14.05. sowie am 04. 
und 27.06. Für die Erfassung des Arteninventars und für die Ermittlung der Flugaktivitäten von 
Fledermäusen wurden in den Abend- bzw. Nachtstunden Begehungen mit einem Ultraschallde-
tektor durchgeführt. Die Detektorerfassung begann in der frühen Abenddämmerung, um poten-
tiell früh fliegende Arten (z. B. Nyctalus spec.) zu verhören und um Sichtbeobachtungen zu er-
möglichen. Zum Einsatz kam das Gerät Batlogger M der Firma Elekon (Luzern, Schweiz) mit 
Echtzeitaufnahme und Mischerfunktion. Die Rufe wurden am Computer mit dem PC-
Lautanalyseprogramm BatExplorer (Version 2.1.6.0 vom 06.09.2019) ausgewertet. Bei der Be-
stimmung der Fledermäuse wurden darüber hinaus folgende Bestimmungskriterien angewendet 
(siehe SKIBA 2009): Hauptfrequenz, Klang, Dauer und Pulsrate der Fledermausrufe; Größe und 
Flugverhalten der Fledermaus sowie allgemeine Kriterien wie Habitat und Erscheinungszeit-
punkt. 

Am 19.08. wurde in den Gewächshäusern nach Spuren geschützter Arten (Nester, Kotreste 
o.ä.) gesucht. 

Im Untersuchungsbereich wurden auch Baumhöhlen, die Fledermäusen als Quartier oder Vö-
geln als Brutplatz dienen können, aufgenommen. 

  

Abb. 3: Blick von Südosten auf die Gärtnerei. 
02.05.2019. 

Abb. 4: Nordgrenze des Untersuchungsbe-
reichs am 02.05.2019. 

  

Abb. 5: Westseite der Gewächshäuser am 
02.05.2019. 

Abb. 6: Nord-West-Ring-Straße. Links der mit 
zu betrachtende Waldstreifen 02.05.2019. 
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2. Ergebnisse 

2.1 Vögel 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 32 Vogelarten beobachtet. 14 davon wurden als 
Gastvögel eingestuft, das heißt, sie überflogen das Gebiet lediglich oder suchten dort nach 
Nahrung. Die Arten Elster (Pica pica),Graureiher (Ardea cinerea), Haussperling (Passer domes-
ticus), Kanadagans (Branta canadensis), Mauersegler (Apus apus), Mäusebussard (Buteo bu-
teo), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Straßentaube (Columba livia f. domestica) und Turmfal-
ke (Falco tinnunculus) zogen über das Untersuchungsgebiet hinweg, Trupps von Bluthänfling 
(Carduelis cannabina), Girlitz (Serinus serinus) und Stieglitz (Carduelis carduelis) wurden je-
weils einmal im Untersuchungszeitraum bei der Nahrungssuche auf dem Gelände beobachtet, 
ebenso ein Paar Nilgänse (Alopochen aegyptiaca). Zwei Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) 
wurden einmal Anfang Mai während des Frühjahrszuges bei der Rast auf dem Gelände beo-
bachtet. Vier Arten, nämlich Eichelhäher (Garrulus glandarius), Fitis (Phylloscopus trochilus), 
Heckenbraunelle (Prunella modularis) und Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus) fanden 
sich ausschließlich in dem mit zu betrachtenden Waldstreifen. 

Die zehn Brutvögel im eigentlichen Untersuchungsbereich waren Amsel (Turdus merula) Bach-
stelze (Motacilla alba) Blaumeise (Parus caeruleus), Buchfink (Fringilla coelebs), Grünfink 
(Carduelis chloris), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochrurus), Kohlmeise (Parus major), Sing-
drossel (Turdus philomelos), Star (Sturnus vulgaris) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita). 

Tab. 1: Liste der Brutvogelarten Hessens (ohne ausgestorbene Arten) mit Angabe der im Un-
tersuchungsgebiet nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Arten. Die nachgewiese-
nen Arten sind fett gedruckt. 

ST = Status im Untersuchungsgebiet: BV = Brutvogel, GV = Gastvogel 
E = Erhaltungszustand nach WERNER et al. 2014 (G = günstig, Uu = ungünstig-unzureichend, 

Us = ungünstig-schlecht, * = Neozoe/Gefangenschaftsflüchtling oder Art mit unklarem Status als 
Brutvogel ohne Bewertung des Erhaltungszustandes) 

BN = Bundesnaturschutzgesetz (s = streng geschützt, b = besonders geschützt) 
EAV = EG Artenschutzverordnung (A = Anhang A) 
VSR = Vogelschutzrichtlinie (I = Anhang I, a = allgemein geschützt) 
RLD = Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG et al. 2015) 

Gefährdungskategorien:3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, G = Gefährdung unbekannten Aus-
maßes, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, *  = ungefährdet 

RLH = Rote Liste Hessen (VSW & HGON 2016) 
Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste; 
R = Geographische Restriktion oder extrem selten; nb = nicht bewertet; * = ungefährdet. 

Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen ST E BN EAV VSR RLD RLH 

Amsel Turdus merula nachgewiesen BV G b  a * * 

Bachstelze Motacilla alba nachgewiesen BV G b  a * * 

Baumfalke Falco subbuteo kein  Uu s A a 3 V 

Baumpieper Anthus trivialis kein  Us b  a 3 2 

Bekassine Gallinago gallinago kein  Us s  a *1 1 

Beutelmeise Remiz pendulinus kein  Us b  a * 3 

Bienenfresser Merops apiaster kein  Us s  I, a * * 

Birkenzeisig Carduelis flammea kein  Uu b  a * * 

Blässhuhn Fulica atra kein  G b  a * * 

Blaukehlchen Luscinia svecica kein  Uu s  I, a V * 

Blaumeise Parus caeruleus nachgewiesen BV G b  a * * 

Bluthänfling Carduelis cannabina nachgewiesen GV Us b  a 3 3 

Brachpieper Anthus campestris kein  Us s  I, a 1 1 

Brandgans Tadorna tadorna kein  * b  a * nb 
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Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen ST E BN EAV VSR RLD RLH 

Braunkehlchen Saxicola rubetra kein  Us b  a 2 1 

Brautente Aix sponsa kein  *    nb nb 

Buchfink Fringilla coelebs nachgewiesen BV G b  a * * 

Buntspecht Dendrocopos major potenziell  G b  a * * 

Dohle Corvus monedula kein  Uu b  a * * 

Dorngrasmücke Sylvia communis kein  G b  a * * 

Drosselrohrsänger Acrocephalus a-
rundinaceus 

kein 
 

Us s  a V 1 

Eichelhäher Garrulus glandarius nachgewiesen BV G b  a * * 

Eisvogel Alcedo atthis kein  Uu s  I, a * V 

Elster Pica pica nachgewiesen GV G b  a * * 

Erlenzeisig Carduelis spinus kein  G b  a * * 

Fasan Phasianus colchicus kein  * b  a nb nb 

Feldlerche Alauda arvensis kein  Uu b  a 3 V 

Feldschwirl Locustella naevia kein  Uu b  a 3 V 

Feldsperling Passer montanus kein  Uu b  a V V 

Fichtenkreuzschnabel Loxia cur-
virostra 

kein 
 

G b  a * * 

Fischadler Pandion haliaetus kein  Us s  I, a 3 1 

Fitis Phylloscopus trochilus nachgewiesen BV G b  a * * 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius kein  Us s  a * 1 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos kein  Us s  a 2 1 

Gänsesäger Mergus merganser kein  Us b  a V R 

Gartenbaumläufer Certhia brachyda-
ctyla 

potenziell  G b  a * * 

Gartengrasmücke Sylvia borin potenziell  G b  a * * 

Gartenrotschwanz Phoenicurus 
phoenicurus. 

kein  Us b  a V 2 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea kein  G b  a * * 

Gelbkopf-Schafstelze Motacilla flavis-
sima 

kein  * b  a R nb 

Gelbspötter Hippolais icterina kein  Us b  a * 3 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula potenziell  G b  a * * 

Girlitz Serinus serinus nachgewiesen GV Uu b  a * * 

Goldammer Emberiza citrinella kein  Uu b  a V V 

Grauammer Emberiza calandra kein  Us s  a V 1 

Graugans Anser anser kein  Uu b  a * * 

Graureiher Ardea cinerea nachgewiesen GV Uu b  a * * 

Grauschnäpper Muscica pastriata kein  G b  a V * 

Grauspecht Picus canus kein  Us s  I, a 2 2 

Gr. Alexandersittich Psittacula eu-
patria 

kein  *    nb nb 

Großer Brachvogel Numenius arquata kein  Us s  a 1 1 

Grünfink Carduelis chloris nachgewiesen BV G b  a * * 

Grünspecht Picus viridis potenziell  G s  a * * 

Habicht Accipiter gentilis kein  Uu s A a * 3 
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Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen ST E BN EAV VSR RLD RLH 

Halsbandschnäpper Ficedula albicol-
lis 

kein  Us s  I, a 3 1 

Halsbandsittich Psittacula krameri kein  * b  a nb nb 

Haselhuhn Tetrastes bonasia kein  Us b  I, a 2 1 

Haubenlerche Galerida cristata kein  Us s  a 1 1 

Haubenmeise Parus cristatus kein  G b  a * * 

Haubentaucher Podiceps cristatus kein  Uu b  a * * 

Hausrotschwanz Phoenicurus 
ochrurus 

nachgewiesen BV G b  a * * 

Haussperling Passer domesticus nachgewiesen GV Uu b  a V V 

Heckenbraunelle Prunella modula-
ris 

nachgewiesen BV G b  a * * 

Heidelerche Lullula arborea kein  Us s  I, a V 1 

Heringsmöwe Larus fuscus kein  Us b  a * R 

Höckergans Anser cygnoides f. do-
mestica 

kein  *    nb nb 

Höckerschwan Cygnus olor kein  * b  a * * 

Hohltaube Columba oenas kein  Uu b  a * * 

Kanadagans Branta canadensis nachgewiesen GV * b  a nb nb 

Karmingimpel Carpodacus erythrinus kein  Us s  a * R 

Kernbeißer Coccothraustes coc-
cothraustes 

kein  G b  a * * 

Kiebitz Vanellus vanellus kein  Us s  a 2 1 

Klappergrasmücke Sylvia curruca kein  Uu b  a * V 

Kleiber Sitta europaea potenziell  G b  a * * 

Kleines Sumpfhuhn Porzana pusilla kein  Us s  Ia 3 1 

Kleinspecht Dryobates minor kein  Uu b  a V V 

Knäkente Anas querquedula kein  Us s A a 2 1 

Kohlmeise Parus major nachgewiesen BV G b  a * * 

Kolbenente Netta rufina kein  Us b  a * R 

Kolkrabe Corvus corax kein  G b  a * * 

Kormoran Phalacrocorax carbo kein  Uu b  a * * 

Krickente Anas crecca kein  Us b  a 3 1 

Kuckuck Cuculus canorus kein  Us b  a V 3 

Kurzschnabelgans Anser brachyrhyn-
chos 

kein      nb nb 

Lachmöwe Larus ridibundus kein  Us b  a * R 

Löffelente Anas clypeata kein  Us b  a 3 1 

Mandarinente Aix galericulata kein  * b  a nb nb 

Mantelmöwe Larus marinus kein  Us b  a * R 

Mauersegler Apus apus nachgewiesen GV Uu b  a * * 

Mäusebussard Buteo buteo nachgewiesen GV G s A a * * 

Mehlschwalbe Delichon urbicum kein  Uu b  a 3 3 

Misteldrossel Turdus viscivorus kein  G b  a * * 

Mittelmeermöwe Larus michahellis kein  Us b  a * * 

Mittelspecht Dendrocopos medius kein  Uu s  I, a * * 
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Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen ST E BN EAV VSR RLD RLH 

Mohrenkopfpapagei Poiceph. sene-
galus 

kein  *    nb nb 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapil-
la 

nachgewiesen BV G b  a * * 

Mönchssittich Myiopsitta monachus kein  * b  a nb nb 

Nachtigall Luscinia megarhynchos kein  G b  a * * 

Neuntöter Lanius collurio kein  Uu b  I, a * V 

Nilgans Alopochen aegyptiaca nachgewiesen GV * b  a nb nb 

Orpheusspötter Hippolais polyglotta kein  Uu b  a * * 

Pirol Oriolus oriolus kein  Uu b  a V V 

Rabenkrähe Corvus corone nachgewiesen BV G b  a * * 

Raubwürger Lanius excubitor kein  Us s  a 2 1 

Rauchschwalbe Hirundo rustica nachgewiesen GV Uu b  a 3 3 

Raufußkauz Aegolius funereus kein  Uu s A I, a * * 

Rebhuhn Perdix perdix kein  Us b  a 2 2 

Reiherente Aythya fuligula kein  Uu b  a * * 

Ringeltaube Columba palumbus nachgewiesen BV G b  a * * 

Rohrammer Emberiza schoeniclus kein  Uu b  a * 3 

Rohrschwirl Locustella luscinioides kein  Us s  a * 1 

Rohrweihe Circus aeruginosus kein  Us s A I, a * 3 

Rostgans Tadorna ferruginea kein  * b  a nb nb 

Rothalstaucher Podiceps griseigena kein  Us s  a * R 

Rotkehlchen Erithacus rubecula nachgewiesen BV G b  a * * 

Rotmilan Milvus milvus kein  Uu s A I, a V V 

Saatkrähe Corvus frugilegus kein  Uu b  a * V 

Schellente Bucephala clangula kein  Us b  a * nb 

Schilfrohrsänger Acrocephalus 
schoenobaenus 

kein  Us s  a V 1 

Schlagschwirl Locustella fluviatilis kein  Us b  a * R 

Schleiereule Tyto alba kein  Uu s A a * 3 

Schnatterente Anas strepera kein  Us b  a * R 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus kein  G b  a * * 

Schwarzhalstaucher Podiceps 
nigricollis 

kein  Us s  a * 1 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola kein  Uu b  a V * 

Schwarzkopfmöwe Larus melanoce-
phalus 

kein  Us b  a * R 

Schwarzmilan Milvus migrans kein  Uu s A I, a * * 

Schwarzspecht Dryocopus martius kein  Uu s  I, a * * 

Schwarzstorch Ciconia nigra kein  Uu s A I, a * 3 

Singdrossel Turdus philomelos nachgewiesen BV G b  a * * 

Sommergoldhähnchen Regulus ig-
nicapillus 

nachgewiesen BV G b  a * * 

Sperber Accipiter nisus kein  G s A a * * 

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 
 

kein  * s  I, a 3 nb 
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Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen ST E BN EAV VSR RLD RLH 

Sperlingskauz Glaucidium passeri-
num 

kein  Uu s A I, a * * 

Star Sturnus vulgaris nachgewiesen BV G b  a 3 * 

Steinkauz Athene noctua kein  Us s A a 3 V 

Steinschmätzer Oenanthe oenan-
the 

nachgewiesen GV Us b  a 1 1 

Stieglitz Carduelis carduelis nachgewiesen GV Uu b  a * V 

Stockente Anas platyrhynchos kein  Uu b  a * V 

Straßentaube Columba livia f. do-
mestica 

nachgewiesen GV *    nb nb 

Streifengans Anser indicus kein  *    nb nb 

Sumpfmeise Parus palustris kein  G b  a * * 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus 
palustris 

kein  G b  a * * 

Tafelente Aythya ferina kein  Us b  a * 1 

Tannenhäher Nucifraga caryocatactes kein  Uu b  a * * 

Tannenmeise Parus ater kein  G b  a * * 

Teichhuhn Gallinula chloropus kein  Uu s  a V V 

Teichrohrsänger Acrocephalus scir-
paceus 

kein  Uu b  a * V 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca kein  Uu b  a 3 V 

Trauerschwan Cygnus atratus kein  *    nb nb 

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana kein  Us s  I, a 3 1 

Türkentaube Streptopelia decaocto kein  Uu b  a * * 

Turmfalke Falco tinnunculus nachgewiesen GV G s A a * * 

Turteltaube Streptopelia turtur kein  Us s A a 2 2 

Uferschnepfe Limosa limosa kein  Us s  a 1 1 

Uferschwalbe Riparia riparia kein  Us s  a V 2 

Uhu Bubo bubo kein  Uu s A I, a * * 

Wacholderdrossel Turdus pilaris kein  Uu b  a * * 

Wachtel Coturnix coturnix kein  Uu b  a V V 

Wachtelkönig Crex crex kein  Us s  I, a 2 1 

Waldbaumläufer Certhia familiaris potenziell  G b  a * * 

Waldkauz Strix aluco kein  G s A a * * 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibila-
trix 

kein  Uu b  a * 3 

Waldohreule Asio otus kein  Uu s A a * 3 

Waldschnepfe Scolopax rusticola kein  Uu b  a V V 

Wanderfalke Falco peregrinus kein  Uu s A I, a * * 

Wasseramsel Cinclus cinclus kein  G b  a * * 

Wasserralle Rallus aquaticus kein  Uu b  a V 3 

Weidenmeise Parus montanus kein  Uu b  a * V 

Weißstorch Ciconia ciconia kein  Uu s  I, a 3 V 

Weißwangengans Branta leucopsis kein  nb    * nb 

Wendehals Jynx torquilla kein  Us s  a 2 1 

Wespenbussard Pernis apivorus kein  Uu s A I, a 3 3 
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Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen ST E BN EAV VSR RLD RLH 

Wiedehopf Upupa epops kein  Us s  a 3 1 

Wiesenpieper Anthus pratensis kein  Us b  a 2 1 

Wiesenschafstelze Motacilla flava kein  G b  a * * 

Wiesenweihe Circus pygargus kein  Us s A I, a 2 1 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus kein  G b  a * * 

Zaunammer Emberiza cirlus kein  Us s  a 3 1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes potenziell  G b  a * * 

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus kein  Us s  I, a 3 1 

Zilpzalp Phylloscopus collybita nachgewiesen BV G b  a * * 

Zippammer Emberiza cia kein  Us s  a 1 1 

Zwergdommel Ixobrychus minutus kein  Us s  I, a 2 1 

Zwergohreule Otus scops kein  Us s  I, a R R 

Zwergschnäpper Ficedula parva kein  * s  I, a V nb 

Zwergsumpfhuhn Porzana parva kein  Us s  I, a R 1 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis kein  Uu b  a * 3 

 

 

Abb. 7: Verortung der Vogelbruten bzw. -reviere.  
 

2.1.1 Bemerkenswerte Arten 

Im folgenden Abschnitt werden alle Vogelarten besprochen, die entweder in den Roten Listen, 
einschließlich der Vorwarnlisten, aufgeführt sind, bzw. die nach dem BNatSchG „streng ge-
schützt“ sind oder sich in Hessen nicht in einem günstigen Erhaltungszustand (WERNER ET AL. 
2014) befinden. Alle einheimischen Vogelarten sind nach der Vogelschutzrichtlinie allgemein 
und nach dem Bundesnaturschutzgesetz „besonders“ geschützt. 
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Bluthänfling Carduelis cannabina 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen „gefährdet“, Rote 
Liste Deutschland „gefährdet“, BNatSchG „Besonders geschützt“, Erhaltungszustand in Hessen 
„ungünstig-schlecht“. 

Biotopansprüche: Der Bluthänfling ist ein Brutvogel offener, sonnenexponierter Flächen mit He-
cken, Sträuchern oder Nadelbäumen als Neststandort. Er lebt in heckenreichen Agrarlandschaf-
ten, Ödländereien, in Weinbergen, Ruderalflächen und auch Trockenrasen. Die Nahrung be-
steht größtenteils aus Sämereien. Bei uns ist die Art Teilzieher, die außerhalb der Brutzeit auch 
in größeren Trupps beobachtet werden kann. Die Art ist in Deutschland und Hessen mehr oder 
weniger Flächen deckend von den Niederungen bis in die Mittelgebirge verbreitet. Der Brutbe-
stand in Hessen wird auf 10.000-20.000 Paare geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Die Gründe des Rückgangs dieser Finkenart sind unklar.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Der Bluthänfling wurde einmal am 07.05.2019 als Nah-
rungsgast auf dem Gärtnereigelände beobachtet. 

Girlitz Serinus serinus 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Deutschland „ungefährdet“, 
Rote Liste Hessen „ungefährdet“, BNatSchG „besonders geschützt“, Erhaltungszustand in Hes-
sen „ungünstig-unzureichend“. 

Biotopansprüche: Der Girlitz bewohnt halboffene, reich gegliederte Landschaften mit lockerem 
Baumbestand und Gebüsch. Zur Nahrungssuche kommt er auf Freiflächen mit niedriger oder 
stark lückiger Vegetation und samentragenden Hochstauden. Er kommt häufig in Siedlungen 
und im Industriegelände vor. Er ist ein Kurzstrecken- und Teilzieher. Der Girlitz ist in ganz 
Deutschland und in Hessen verbreitet. Der Brutbestand in Hessen wird auf 15.000-30.000 Brut-
paare geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Die Rückgangsursachen für diese Art sind unklar.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Paar des Girlitzes wurde einmal im Nordosten des 
Gärtnereigeländes bei der Nahrungssuche beobachtet. Eine Brut existierte in 2019 im Untersu-
chungsgebiet nicht. 

Graureiher Ardea cinerea 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen „ungefährdet“, Rote 
Liste Deutschland „ungefährdet“, BNatSchG „besonders geschützt“, Erhaltungszustand in Hes-
sen „ungünstig-unzureichend“. 

Biotopansprüche: Der Graureiher ist ein ausgesprochener Koloniebrüter, bevorzugt in Gewäs-
sernähe. Nicht brütende Tiere sind ganzjährig an Gewässern aller Art, in Wiesen und auf Acker-
flächen anzutreffen. Er kommt in ganz Europa und in Hessen nahezu flächendeckend vor. Der 
Brutbestand wird in Hessen auf 800 -1.200 Paare geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Der Hauptgefährdungsfaktor ist die Störung in den Brutkolonien während 
der Brutzeit. Sie kann dazu führen, dass ganze Kolonien aufgegeben werden.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Der Graureiher wurde einmal beim Überflug der Fläche 
beobachtet. Der Untersuchungsbereich ist für die Art bedeutungslos. 

Haussperling Passer domesticus 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen „Vorwarnliste“, Rote 
Liste Deutschland „Vorwarnliste“, BNatSchG „besonders geschützt“, Erhaltungszustand in Hes-
sen „ungünstig-unzureichend“. 
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Biotopansprüche: Als Kulturfolger ist der Haussperling im Siedlungsbereich bis in die Stadtzen-
tren verbreitet und brütet häufig in Kolonien. Er ist Standvogel und ist in ganz Deutschland und 
Hessen verbreitet anzutreffen. Er brütet in Löchern in Gebäuden und Dächern, aber auch in 
aufgehängten Nisthöhlen und in dichtem Efeubewuchs an Gebäuden. Der Brutbestand wird in 
Hessen auf 165.000-293.000 Paare geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Innerhalb der Ortschaften geht durch dichte Bebauung die Strukturvielfalt 
des Lebensraumes des Haussperlings verloren. Geeignete Brutplätze sind durch Gebäudesan-
ierungen gefährdet.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Der Haussperling ist Brutvogel in den Gebäuden jenseits 
des Ostrings außerhalb des Untersuchungsbereichs. Trupps wurden gelegentlich am Zaun an 
der Westgrenze des Gärtnereigeländes beobachtet. 

Mauersegler Apus apus 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen „ungefährdet“, Rote 
Liste Deutschland „ungefährdet“, BNatSchG „besonders geschützt“, Erhaltungszustand in Hes-
sen „ungünstig-unzureichend“. 

Biotopansprüche: Der Mauersegler ist bei uns ein typischer Kulturfolger, der in Siedlungsberei-
chen lebt und dabei bis ins Innere der Großstädte vordringt. Es legt seine Nester bei uns fast 
ausschließlich in Gebäuden an, ausnahmsweise auch in Baumhöhlen in Wäldern. Als Langstre-
ckenzieher überwintert er in Afrika. Er ist in Deutschland und in Hessen verbreitet, mit Schwer-
punkt in den größeren Städten. 

Gefährdungsfaktoren: Bei Modernisierungen von Altbauten gehen viele Brutplätze verloren, bei 
Neubauten entstehen oftmals keine neuen Nistmöglichkeiten. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Fünf Mauersegler wurden einmal am 06.05.2019 beim 
Überflug des Geländes beobachtet. 

Mäusebussard Buteo buteo 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen „ungefährdet“, Rote 
Liste Deutschland „ungefährdet“, BNatSchG „besonders und streng geschützt“, Erhaltungszu-
stand in Hessen „günstig“. 

Biotopansprüche: Zur Nahrungssuche ist der Mäusebussard auf offenen Flächen aller Art anzu-
treffen. Der Horst wird in Bäumen in Waldbereichen, in Feldgehölzen und manchmal auch in 
Einzelbäumen angelegt. Der Brutbestand wird in Hessen auf 8.000-14.000 Paare geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Der Mäusebussard wird häufig an Autobahnen und Schnellstraßen, an 
denen er jagt und das Fallwild aufsammelt, überfahren.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Mäusebussard wurde einmal in großer Höhe beim 
Überflug des Geländes beobachtet. 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Deutschland „gefährdet“, 
Rote Liste Hessen „gefährdet“, BNatSchG „besonders geschützt“, Erhaltungszustand in Hessen 
„ungünstig-unzureichend“. 

Biotopansprüche: Die Rauchschwalbe brütet vorzugsweise innerhalb von Stallungen, daneben 
auch außen an Gebäuden, meist in Bauernhöfen oder sonstigen Einzelgebäuden. Sie jagt 
Fluginsekten über offenem Grünland und Gewässern, bei ungünstiger Witterung auch gerne in-
nerhalb von Ställen. Der Brutbestand wird in Hessen auf 30.000-50.000 Paare geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Gründe für großflächigen und langfristigen Rückgang sind Änderungen in 
der landwirtschaftlichen Produktionsweise. Die Aufgabe der Einzelviehhaltung und die Intensiv-
viehzucht in nach außen abgeschlossenen Großställen führten zum Verlust der bevorzugten 
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Brutgebiete. Bebauung, Versiegelung und Grünlandintensivierungen in Siedlungsnähe führten 
daneben zu Verschlechterungen der Ernährungssituation für die Art.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Vier Rauchschwalben überflogen das Gelände in großer 
Höhe am 06.05.2019. 

Star Sturnus vulgaris 

Gefährdungsgrad und Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen „ungefährdet“, 
Rote Liste Deutschland „gefährdet“, BNatSchG „besonders geschützt“, Erhaltungszustand in 
Hessen „günstig“. 

Biotopansprüche: Als Höhlenbrüter, der kein Revier verteidigt, bewohnt der Star bei uns baum-
bestandene Lebensräume, wie Wälder, Streuobstwiesen, Parkanlagen und Friedhöfe oder auch 
Kleingärten und die Innenstätte. Gerade im Siedlungsbereich brütet der Star häufig in Höhlun-
gen im Dachbereich, hinter Jalousien und ähnlichen Höhlungen an Gebäuden. Zur Nahrungs-
suche geht die Art oft in großen Schwärmen in landwirtschaftlich genutzte Flächen, wie Wiesen, 
Obstkulturen und Weinberge. Zur Übernachtung fliegen die Tiere oft zu tausenden in Schilfge-
biete oder in die Baumkronen der Innenstädte ein. Der Bestand in Hessen wird auf 186.000 – 
243.000 Brutpaare geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Die Bestände des Stars sind in den letzten Jahren rückläufig, was mög-
licherweise auf die fortschreitende Intensivierung in der Landwirtschaft zurückzuführen ist. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Der Star war Brutvogel in einer Spechthöhle in einem 
mächtigen Ahorn im Nordosten des Gärtnereigeländes (siehe Abb. 14 und 15). 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe  

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen und Rote Liste 
Deutschland „vom Aussterben bedroht“, BNatSchG „besonders geschützt“, Erhaltungszustand 
in Hessen „ungünstig-schlecht“. 

Biotopansprüche: Als ehemals auf steinigen Triften und schütteren Ruderalfluren sowie im ex-
tensiv genutzten Offenland weit verbreitete Art findet der Steinschmätzer heute fast nur noch in 
Sekundärbiotopen Lebensraum. Das sind vor allem Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche oder 
Industriebrachen mit schütter bewachsenen Bodenflächen und geeigneten Brutmöglichkeiten in 
Form von Stein- und Schutthaufen oder Felsaufschlüssen. Gleichzeitig ist die Art als regelmäßi-
ger und nicht seltener Durchzügler in den Zugzeiten auf Ackerflächen zu beobachten. 
Gefährdungsursachen: Der extreme Rückgang der Bestände, vornehmlich infolge des Lebens-
raumverlustes, führte zur höchsten Gefährdungseinstufung „vom Aussterben bedroht“ in Hes-
sen. 
Vorkommen im Bearbeitungsgebiet: Die Art wurde einmal als Durchzügler auf den ehemaligen 
Anzuchtflächen der Gärtnerei beobachtet.  

Stieglitz Carduelis carduelis 

Gefährdungsgrad und Schutzstatus: Rote Liste Hessen „Vorwarnliste“, Rote Liste Deutschland 
„Ungefährdet“, BNatSchG „Besonders geschützt“, Erhaltungszustand in Hessen „ungünstig-
unzureichend“. 

Biotopansprüche: Der Stieglitz ist Brutvogel strukturreicher, offener und halboffener Landschaf-
ten. Ihn trifft man in Gärten, Alleen, auf Ruderalflächen, in Parks oder Feldgehölzen. Zu Nah-
rungssuche häufig in samentragenden Staudengesellschaften, Brachflächen, Ödländereien etc. 
Er ist verbreiteter Brutvogel von der Ebene bis in montane Lagen; in Hessen wohl flächende-
ckend. Die Zahl der Reviere wird in Hessen auf 30.000 – 38.000 geschätzt. 

Gefährdungsfaktoren: Der Verlust von extensiv genutzten Obstgärten, Streuobstgebieten und 
Alleebäumen hat sich negativ auf den Bestand des Stieglitzes ausgewirkt.  
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Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Trupp Stieglitze wurde an der Nordgrenze des Gärt-
nereigeländes am 06.05.2019 beim Umherstreifen beobachtet. 

Turmfalke Falco tinnunculus 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Deutschland „Ungefährdet“, 
Rote Liste Hessen „Ungefährdet“, BNatSchG „besonders und streng geschützt“. Erhaltungszu-
stand in Hessen „günstig“. 

Biotopansprüche: In Mitteleuropa ist der Turmfalke ein typischer Brutvogel der offenen Agrar-
landschaft, sofern geeignete Nistmöglichkeiten (z. B. einzelne Bäume oder höhere Feldgehölze 
mit alten Krähennestern) vorhanden sind. Vielfach brütet er auch in Ortschaften, an Burgen, Ru-
inen oder Türmen als typischer Gebäudebrüter, weiterhin auf Hochspannungsmasten und sel-
tener in Steinbrüchen oder natürlichen Felsen. Er jagt im typischen Rüttelflug über Feldern und 
Wiesen sowie Flächen mit wenig oder lückiger Vegetation, wo er in erster Linie Mäuse erbeutet. 
Da solche Lebensräume in weiten Teilen der offenen Kulturlandschaft in Mitteleuropa zu finden 
sind, ist er hier -- zusammen mit dem Mäusebussard - der häufigste Greifvogel. 

Gefährdungsfaktoren: Der Turmfalke ist derzeit nicht akut gefährdet. Vereinzelte Gefährdungen 
gehen in erster Linie auf die intensive Ausräumung der Landschaft zurück, da er in großräumi-
gen monotonen Agrarlandschaft kaum Nistmöglichkeiten und in Folge eines hohen Biozidein-
satzes nur noch ein geringes Nahrungsangebot vorfindet. Stellenweise wird er auch illegal ver-
folgt und bejagt. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Der Turmfalke wurde einmal am 02.05.2019 beim Über-
flug des Geländes beobachtet. 

2.1.2 Bewertung der Ergebnisse 

Alle vorhandenen Brutvogelarten sind allgemein häufig und weit verbreitet. Bäume finden sich 
ausschließlich im Osten des Untersuchungsbereichs, so dass alle Bruten außer denen von Ge-
bäudebrütern in diesem Bereich zu finden waren. Amsel, Buchfink, Grünfink, Singdrossel, Star 
und Zilpzalp brüteten hier mit jeweils einem Paar. Die Arten Blaumeise und Kohlmeise waren 
hier ebenfalls mit einem Brutpaar vertreten, ein bis zwei weitere Bruten existierten vermutlich in 
Nischen und Hohlräumen im Gebäudebestand. Hier fand sich auch der Hausrotschwanz mit 
zwei Brutpaaren sowie ein Brutpaar der Bachstelze. 

Bemerkenswerte oder artenschutzrechtlich zu berücksichtigende Brutvogelarten kommen weder 
auf dem Gärtnereigelände noch im mitbetrachteten Waldstreifen vor. Die einzige Art mit einem 
Gefährdungsstatus ist der Star, der in der Roten Liste Deutschland mit „gefährdet“ verzeichnet 
ist. In Hessen ist der Star jedoch ungefährdet und befindet sich in einem günstigen Erhaltungs-
zustand. Weitere Bruten des Stars existierten in Gebäuden am Ostring außerhalb des Untersu-
chungsbereichs. 

Die Gastvogelarten besitzen hier keine artenschutzrechtliche Bedeutung. Es handelt sich mehr 
oder weniger um zufällige Rastvögel oder um Vogelarten, die z.B. im Waldbereich im Osten 
brüten und dabei in den benachbarten Bereichen auf Nahrungssuche gehen. Das Gärtnereige-
lände stellt keinen traditionellen Rastplatz dar, der immer wieder besucht wird. 
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Abb. 8: Girlitz am 06.05.2019. Abb. 9: Steinschmätzer am 02.05.2019. 

  

Abb. 10: Rabenkrähen auf einem Schornstein 
im Untersuchungsbereich am 17.06.2019. 

Abb. 11: Nest der Rabenkrähen im 
mitbetrachteten Waldgebiet am 17.06.2019. 

  

Abb. 12: Weiblicher Bluthänfling am 
07.05.2019. 

Abb. 13: Jungvogel des Hausrotschwanzes 
am 07.05.2019. 
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Abb. 14: Star beim Verlassen der Nisthöhle 
am 02.05.2019. 

Abb. 15: Nistbaum des Stars am 02.05.2019. 
Der Ahorn ist der einzige Höhlenbaum auf dem 
Gelände. 

2.2 Säugetiere 

Vorkommen streng geschützter Arten, wie Biber (Castor fiber), Feldhamster (Cricetus cricetus), 
Luchs (Lynx lynx), Wildkatze (Felis silvestris) und Wolf (Canis lupus) können für das Untersu-
chungsgebiet grundsätzlich und gänzlich ausgeschlossen werden. Dies ergibt sich schon allein 
aufgrund der Lebensraumansprüche dieser Arten sowie ihrer nachgewiesenen Verbreitung in 
Hessen. 

Potenziell bietet das überwiegend strukturarme Untersuchungsgebiet wenig geeigneten Le-
bensraum für Säugetiere außer den Fledermäusen. In den Hausgärten mit Gebüschen, Baum-
beständen und Rasenflächen können besonders geschützte Säugetierarten, wie Igel (Erinaceus 
europaeus) und Spitzmäuse (Gattungen Crocidura und Sorex) vorkommen. 

 

Tab. 2: Liste der europäisch geschützten Säugetierarten der Anhänge II und IV der FFH-
Richtlinie in Hessen. 

E = Erhaltungszustand in Hessen nach HESSEN FORST FENA 2014 (G = günstig, Uu = ungünstig-
unzureichend, Us = ungünstig-schlecht, x = unbekannt, - = nicht bewertet) 

BN = Bundesnaturschutzgesetz (s = streng geschützt, b = besonders geschützt) 
FFH  = Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (II = Anhang II, IV = Anhang IV) 
RLD = Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2009) 

Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
V = Vorwarnliste, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, D = Daten unzureichend, * = unge-
fährdet. 

RLH = Rote Liste Hessen (KOCK & KUGELSCHAFTER 1996) 
Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, - =nicht 
aufgeführt. 

 

Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen E BN FFH RLD RLH 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii kein G b, s II, IV 2 2 

Biber Castor fiber kein Uu b, s II, IV 3 V 

Braunes Langohr Plecotus auritus kein G b, s IV V 2 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus nachgewiesen G b, s IV G 2 

Feldhamster Cricetus cricetus kein Us b, s IV 2 3 

Fransenfledermaus Myotis nattereri kein G b, s IV * 2 

Graues Langohr Plecotus austriacus kein Uu b, s IV 2 2 
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Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen E BN FFH RLD RLH 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii kein Uu b, s IV V 2 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula nachgewiesen Uu b, s IV V 3 

Großes Mausohr Myotis myotis kein G b, s II, IV V 2 

Haselmaus Muscardinus avellanarius kein Uu b, s IV V D 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus kein G b, s IV V 2 

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hippo-
sideros 

kein Us b, s II, IV 1 0 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri nachgewiesen Uu b, s IV D 2 

Luchs Lynx lynx kein Us b, s II, IV 2 0 

Mopsfledermaus Barbastellus barbastellus kein Us b, s II, IV 2 1 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus nachgewiesen Uu b, s IV D - 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii kein Uu b, s IV 2 1 

Nymphenfledermaus Myotis alcathoe kein - b, s IV 1 - 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii nachgewiesen x b, s IV * 2 

Teichfledermaus Myotis dasycneme kein Uu b, s II, IV D 0 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni kein G b, s IV * 3 

Wildkatze Felis silvestris kein Uu b, s IV 2 2 

Wolf Canis lupus kein x b, s II, IV 1 - 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus potenziell x b, s IV D 2 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus nachgewiesen G b, s IV * 3 

 

2.2.1 Fledermäuse 

Im Bereich des Gärtnereigeländes bzw. inklusive des Waldsteifens wurden die Arten 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrelluns pygmaeus), 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleiner 
Abendsegler (Nyctalus leisleri), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) und jeweils eine 
nicht näher bestimmbare Myotis- und Plecotus-Art festgestellt.  

Der Schwerpunkt der Fledermausaktivität lag im Osten des Gebietes über den Rasenflächen 
der Hausgärten, über der Nord-West-Ringstraße und in dem angrenzenden Waldgebiet. Der 
überwiegende Teil der Rufe auf der gesamten Fläche konnte den Arten Zwerg- und Mückenfle-
dermaus zugeordnet werden. Einige Breitflügelfledermäuse wurden vor allem über der Nord-
West-Ring-Straße und an der Mainflinger Straße verortet. Im Bereich der Nord-West-Ring-
Straße wurde eine einzelne Aufnahme der Rauhautfledermaus gemacht. Einzelne 
Rufaufnahmen stammen vom Großen und Kleinen Abendsegler sowie von einer Myotis-Art und 
dem Braunen oder Grauen Langohr. 

Alle einheimischen Fledermäuse sind nach dem BNatSchG „besonders“ und „streng geschützt“. 
Ebenso sind alle in Hessen vorkommenden Arten in der Roten Liste (KOCK & KUGELSCHAFTER 

1996) aufgeführt. 
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Abb. 16: Verortung der Fledermausrufe (Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus [100]: rot, 
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus [62]: rosa, Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 
[1]: türkis, Großer Abendsegler Nyctalus noctula [10]: hellblau, Kleiner Abendsegler Nyctalus 
leisleri [9]: dunkelblau, Plecotus spec. [1]: pink, Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus [18]: 
lila, Myotis spec. [4]: grün). Karte: OpenStreetMap. 
 

2.2.2 Bemerkenswerte Arten 

Bei den meisten nachgewiesenen Arten handelt es sich bis um typische Gebäudefledermäuse, 
die ihre Quartiere vermutlich in den Gebäuden der Ortsbebauung oder auch in Gebäuden der 
Gärtnerei haben. Der Große und der Kleine Abendsegler sowie die Rauhautfledermaus siedeln 
vorwiegend im Wald. 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Deutschland „Ungefährdet“, 
Rote Liste Hessen „gefährdet“, FFH Anhang IV, BNatSchG „besonders und streng geschützt“, 
Erhaltungszustand in Hessen „günstig“. 

Biotopansprüche: Typischerweise werden zur Aufzucht der Jungtiere Spalten an und in Gebäu-
den bezogen, wie z.B. Holz-, Schiefer- und Metallverkleidungen, Zwischenwände und -böden, 
Kammern in Hohlblocksteinen und Rollladenkästen. Teilweise liegen die Quartiere auch in hoh-
len Bäumen und hinter abstehender Rinde. Die Wochenstubenquartiere der Art sind unter-
schiedlich stark besetzt (zehn bis mehrere hundert Tiere) und sehr variabel. Die Lebensräume 
der Zwergfledermaus sind vielfältig. Häufig aufgesuchte Jagdgebiete sind reich strukturierte 
Siedlungsbereiche mit Gärten und altem Baumbestand, Obstwiesen und Hecken am Dorfrand, 
Parks in Städten, beleuchtete Plätze, Gewässer und verschiedene Waldbereiche. Im Winter su-
chen die Tiere oft die gleichen Quartiertypen auf bzw. Spalten in Kellern historischer Gebäude, 
Brücken und Holzstöße, oder sie verstecken sich z.B. hinter Bildern in kühlen Kirchen. 
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Gefährdungsfaktoren: Durch die enge Bindung der Zwergfledermaus an Gebäude ist die Art der 
Gefahr von Sanierungsmaßnahmen ausgesetzt. In vielen Siedlungsbereichen ist die Nahrungs-
basis für große Kolonien nicht mehr gegeben. Dennoch ist die Art die häufigste Hausfleder-
maus. Auffällig sind die spätsommerlichen-frühherbstlichen Invasionen, wobei gelegentlich 
mehrere hundert Tiere durch offen stehende Fenster in Wohnungen einfliegen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Von der Zwergfledermaus wurde insgesamt 100 Rufauf-
nahmen im Gebiet gemacht. Beobachtet wurden aber nur Einzeltiere. Sommerquartiere sind im 
Gebäudebestand denkbar. Hinweise darauf, etwa durch die Beobachtung ausfliegender Tiere, 
ergaben sich aber nicht. 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen (noch nicht aufge-
führt), Rote Liste Deutschland „Daten unzureichend“, BNatSchG „besonders und streng ge-
schützt“, FFH-Richtlinie Anhang IV, Erhaltungszustand in Hessen „ungünstig-unzureichend“. 

Biotopansprüche: Die Mückenfledermaus unterscheidet sich in ihrer Hauptfrequenz mit 55 KHz 
deutlich von der Zwergfledermaus. Die Datengrundlage für die Beschreibung der artspezifi-
schen Lebensraumansprüche ist noch gering. Angaben aus Bayern berichten über Vorkommen 
der Art in Parkanlagen mit waldartigem Baumbestand und Laubbäumen. Viele der der bekann-
ten Vorkommen befinden sich in Auwaldbereichen. Ferner liegen Funde aus Kiefernwäldern 
und Nadelmischwäldern vor, wiederum v.a. dann, wenn Gewässer in der Umgebung sind. In 
Südwestdeutschland befinden sich Wochenstubenquartiere der Art in Gebäuden in Auwaldge-
bieten. Die Art ist zwar überwiegend gebäudebewohnend, geht aber auch in Spalten von Bäu-
men, in Baumhöhlen oder Fledermauskästen. 

Gefährdungsfaktoren: Die potenzielle Gefährdung der Art ist bisher noch nicht mit Sicherheit 
abzuschätzen. Vermutlich ist die Mückenfledermaus mit ihrer Bevorzugung von wald- und was-
serreichen Gebieten ökologisch spezialisierter als die Zwergfledermaus und daher auch sensib-
ler für die Gefährdungsursachen, denen Fledermäuse im Habitat Wald und darüber hinaus im 
Auwald grundsätzlich unterliegen (Quartierangebot). Die Art fliegt mehr oder weniger struktur-
gebunden und es besteht eine mittlere Kollisionsgefahr bei Straßenquerungen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Bei den Begehungen wurde die Mückenfledermaus re-
gelmäßig in allen Bereichen des Gärtnereigeländes sowie im Wald festgestellt. Quartiere sind 
im Wald und, wie bei der Zwergfledermaus, im Gebäudebestand denkbar.  

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: BNatSchG „besonders und streng ge-
schützt“, FFH Anhang IV, Erhaltungszustand in Hessen „unbekannt“, Rote Liste Hessen „stark 
gefährdet“, Rote Liste Deutschland „ungefährdet“. 

Biotopansprüche: Die Rauhautfledermaus ist vorwiegend im Wald verbreitet, besiedelt darüber 
hinaus Parkanlagen, meist in der Nähe von Gewässern. Die Quartiere befinden sich in Baum-
höhlen, Nistkästen oder auch Spalten an Gebäuden. Hinter aufgeklappten Holzläden oder hin-
ter Hausverkleidungen gibt es immer wieder Nachweise. Gewässer- und waldreiche Landschaf-
ten scheinen ideale Lebensräume für diese Art zu sein. Die Rauhautfledermaus tritt vorzugs-
weise während der Frühjahrs- und Herbstmigration regelmäßig in Hessen auf. Einzelquartiere 
(Sommernachweise) stammen in Hessen zumeist aus Fledermauskästen. Winterquartiere wur-
den bislang nur sehr vereinzelt im Süden des Landes ermittelt (Holzstapel, Baumhöhlen). 

Gefährdungsfaktoren: Als Hauptgefährdungsursache wird der Mangel an natürlichen Quartieren 
im Lebensraum beschrieben (u.a. Wälder). Ein Indiz für diese Hypothese ist, dass die wander-
freudige Art Nistkästen in geeigneten Habitaten im Wald relativ schnell besiedelt. Ähnliches gilt 
für Parkanlagen in Städten, wo die Art ebenfalls meist auf Nistkästen angewiesen ist. Die Art 
zeigt eine hohe Quartiertreue, die die Notwendigkeit eines langfristig stabilen Lebensraumes 
verdeutlicht. Auch der Spaltenverschluss an Gebäuden kann eine erhebliche Gefährdung für 
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die Art darstellen. Weitere Gefährdungen gehen von Insektenvernichtungsmaßnahmen und 
während des Zuges von Windkraftanlagen und Straßen aus. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Die Rauhautfledermaus wurde einmal an der Ostgrenze 
des Untersuchungsbereichs an der Nord-West-Ringstraße festgestellt. Sommerquartiere ein-
zelner Tiere sind im Gebäudebestand denkbar. 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Deutschland „Vorwarnliste“, 
Rote Liste Hessen „gefährdet“, BNatSchG „besonders und streng geschützt“, FFH-Richtlinie 
Anhang IV, Erhaltungszustand in Hessen „ungünstig-unzureichend“. 

Biotopansprüche: Die Wochenstuben des Großen Abendseglers befinden sich fast ausschließ-
lich in Baumhöhlen. Sommerquartiere mit unbekanntem Status existieren auch an Gebäuden 
(z. B. Verblendungen). Die Sommerlebensräume der Großen Abendsegler zeichnen sich durch 
ihren Wald- und Gewässerreichtum aus und liegen häufig auch in der Nähe von Siedlungen. 
Typische Jagdgebiete sind offene Flussauen, Waldwiesentäler, Gewässer, aber auch beleuch-
tete Plätze im Siedlungsraum. Mehrere Höhlen in direkter Nachbarschaft sind für das Sozialver-
halten vor allem zur Paarungszeit für die Art wichtig. Winterschlafgesellschaften des Großen 
Abendseglers werden regelmäßig beim winterlichen Holzeinschlag in Baumhöhlen gefunden. 
Darüber hinaus sind Winterquartiere der Art auch von Gebäuden, Widerlagern, Eisenbahnbrü-
cken sowie Felsspalten bekannt. Für den Ganzjahres-Lebensraum braucht die sehr wander-
freudige Art ein dichtes Netz von baumhöhlenreichen Wäldern. 

Gefährdungsfaktoren: Der größten Gefährdung sind derzeit wohl die Baumhöhlen-Quartiere des 
Großen Abendseglers ausgesetzt. Vor allem die Winterquartiere gehen bei Holzeinschlag, groß-
flächigen Rodungen im Wald oder bei Baumfällungen im Bereich von Siedlungen verloren. Ge-
bäudequartiere werden überwiegend im Winter bei Sanierungsmaßnahmen beschädigt oder 
zerstört (z.B. beim Verfugen von Mauerrissen). Eine weitere Gefährdung kann in der Zugzeit 
von Windkraftanlagen ausgehen. Für diese hoch im Luftraum fliegende Art besteht eine geringe 
Kollisionsgefahr im Straßenverkehr. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Der Große Abendsegler wurde mit wenigen Aufnahmen 
zwischen der Bebauung und der Waldkante im Osten festgestellt. Quartiere sind im Wald denk-
bar. Möglicherweise wurden Einzeltiere, die das Gelände in großer Höhe überflogen, registriert. 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: BNatSchG „streng geschützt“, FFH 
Anhang IV, Rote Liste Hessen “Stark gefährdet“, Rote Liste Deutschland „Vorwarnliste“, Erhal-
tungszustand in Hessen „ungünstig-unzureichend“. 

Biotopansprüche: Kleine Abendsegler sind typischerweise in wald- und gewässerreichen Land-
schaften zu finden. Bejagt werden ähnliche Lebensräume wie beim Großen Abendsegler, wobei 
Kleinabendsegler noch häufiger im Waldinnern zu beobachten sind. Der Kleinabendsegler zeigt 
eine deutliche Bindung an alte, lichte Laubwälder als Lebensraum wie zum Beispiel Mittelwäl-
der. Die Art besiedelt ganzjährig Baumhöhlen, in Thüringen wurden auch vereinzelt Wochen-
stuben hinter Schiefer- und Holzverkleidungen entdeckt. Die Saisondynamik ist ähnlich stark 
ausgeprägt wie beim Großen Abendsegler. Mehrere Höhlen in direkter Nachbarschaft sind für 
das Sozialverhalten vor allem zur Paarungszeit für die Art wichtig. Winternachweise sind bislang 
aus Hessen nicht bekannt. 

Gefährdungsfaktoren: Als typische „Wald- bzw. Baumfledermaus“ ist der Kleinabendsegler in 
erster Linie durch den Verlust seiner Quartiere bzw. Quartiermangel gefährdet (z.B. Baumsanie-
rungen in Parkanlagen, Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Wegen, Waldbewirtschaftung 
mit Entnahme von Höhlenbäumen). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Rufe des Kleinen Abendseglers wurden im Nordwesten 
des Untersuchungsbereichs und im Osten zwischen Gebäuden und Wald aufgenommen. Die 
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geringe Zahl der Aufnahmen lässt auf Einzeltiere schließen. Quartiere dieser Art sind in den an-
grenzenden Waldbereichen zu erwarten. 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  

Gefährdungsgrad, Schutzstatus und Erhaltungszustand: Rote Liste Hessen „stark gefährdet“, 
Rote Liste Deutschland „Gefährdung unbekannten Ausmaßes“. BNatSchG „besonders und 
streng geschützt“, FFH-Richtlinie Anhang IV, Erhaltungszustand in Hessen „günstig“. 

Biotopansprüche: Die Art zählt zu unseren größten Fledermäusen und ist ein typischer Gebäu-
debewohner. Breitflügelfledermäuse sind Spaltenbewohner, die aufgrund ihrer versteckten Le-
bensweise innerhalb von Gebäuden oftmals übersehen werden. Ihre Tagesschlafplätze finden 
sich hinter den verschiedensten Hausverkleidungen, Mauerspalten, im First von gemörtelten 
Ziegeldächern, in Zwischenwänden und unter Dächern. Die auffälligen Flieger jagen entlang 
von Alleen und beleuchteten Wegen. Typisch ist die Jagd in der offenen, strukturreichen Kultur-
landschaft, oftmals über Viehweiden sowie entlang breiter Waldschneisen. Sie orientiert sich 
häufig auch an Strukturen und es besteht eine mittlere Verkehrsopfergefahr. Die Art jagt in der 
Regel in einem geringen Radius von 2-3 km um ihre Quartiere (Wochenstuben). Die Orte der 
Überwinterung sind für die Art kaum bekannt, vermutlich geschieht die Überwinterung auch in 
einigen ihrer Sommerquartiere. 

Gefährdungsfaktoren: Durch die enge Bindung an Gebäude ist die Art der Gefahr von Sanie-
rungsmaßnahmen ausgesetzt. In vielen Siedlungsbereichen ist die Nahrungsbasis für große 
Kolonien der Art nicht mehr gegeben.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Die Breitflügelfledermaus wurde einmal östlich des Ge-
bäudebestandes und häufiger am Nordende der Nord-West-Ringstraße und an der Mainflinger 
Straße festgestellt. Sommerquartiere sind im Gebäudebestand denkbar. 

2.2.3 Bewertung der Ergebnisse 

Die Lage des Untersuchungsgebiets am Rand der Ortschaft mit angrenzendem Wald spiegelt 
sich im gefundenen Arteninventar wider. Typische Gebäudefledermäuse waren am häufigsten 
bei den Rufaufnahmen vertreten. Wenige Exemplare von Arten, die eher im Wald zu finden sind 
wurden ebenfalls aufgenommen. Sichtbeobachtungen in der Dämmerung von kleinen, mit ra-
schen Flügelbewegungen fliegenden Tieren lassen hauptsächlich auf jagende Einzelindividuen 
von Zwerg- und Mückenfledermaus schließen. Fledermausquartiere in den Gebäuden der Gärt-
nerei, insbesondere im Dach der Wohnhäuser sind denkbar. Ausfliegende Fledermäuse wurden 
aber nicht beobachtet. Wie bei den meisten Untersuchungen, wurden keine direkten Beobach-
tungen vom Großen Abendsegler gemacht, der sich allein auf Grund seiner Größe deutlich von 
anderem Arten unterscheidet. Es ist zu vermuten, dass die Tiere das Untersuchungsgebiet in 
größerer Höhe überflogen. 
Östlich des Untersuchungsgebietes liegen in etwa einem Kilometer Entfernung verschiedene 
Gewässer, wie die Bongsche Kiesgrube, der Mainflinger Badesee und östlich davon der Main. 
Hier dürften wichtige Jagdgebiete von Fledermäusen liegen. Es liegt nahe, dass insbesondere 
die Rauhautfledermaus und der Große und Kleine Abendsegler, von denen nur wenige Rufauf-
nahmen gemacht wurden, bei den Hinflügen zu den Jagdgebieten registriert wurden. 
Die Bedeutung der Gebäude als mögliche Fledermausquartiere im Untersuchungsbereich kann 
abschließend erst beurteilt werden, wenn die Dachböden der Wohnhäuser eingehend unter-
sucht worden sind. In den begutachteten Gewächshäusern sind keine Quartiere denkbar. 
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Abb. 17: Eines der beiden Wohngebäude mit 
potenziellen Einschlupfmöglichkeiten für 
Fledermäuse und Gebäudebrüter (roter Pfeil). 
02.05.2019. 

Abb. 18: Im Inneren eines der 
Gewächshäuser existieren keine 
Quartiermöglichkeiten. 19.08.2019. 

  

Abb. 19: Zu betrachtender Waldstreifen. 
17.06.2019. 

Abb. 20: Höhlenbaum im Wald. 02.05.2019. 

 

2.3 Reptilien 

Die hessische Reptilienfauna umfasst nach AGAR & FENA (2010) zehn Arten, von denen sechs 
im Anhang IV der FFH-Richtlinie enthalten sind. In Tab. 3 sind alle in Hessen vorkommenden 
europäisch streng geschützten Reptilien aufgeführt. 

Der Untersuchungsbereich hat wenig Potenzial für Reptilien. Die nach dem BNatSchG beson-
ders und streng geschützte Zauneidechse (Lacerta agilis) wurde nicht nachgewiesen. Sandige, 
für die Eiablage geeignete Bereiche sind auf dem Außengelände überall zu finden. Das Gelän-
de ist jedoch strukturarm und weist im Norden, Süden und Westen kaum Vegetation auf. Grö-
ßere Flächen sind zwischen alten Pflanzgefäßen mit Folie überdeckt und entsprechend unge-
eignet. 
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Tab. 3: Liste der europäisch streng geschützten Reptilienarten Hessens 

E = Erhaltungszustand in Hessen nach Hessen Forst FENA 2014 (G = günstig, Uu = ungünstig-
unzureichend, Us = ungünstig-schlecht, x = unbekannt, - = nicht bewertet) 

BN = Bundesnaturschutzgesetz (s = streng geschützt, b = besonders geschützt) 
FFH = Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (II = Anhang II, IV = Anhang IV) 
RLD = Rote Liste Deutschland (Kühnel et al. 2009) 
RLH = Rote Liste Hessen (AGAR & FENA 2010) 
  Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark 

gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste 
 

Deutscher / Wissenschaftlicher Name Vorkommen E BN FFH RLD RLH 

Äskulapnatter Zamenis longissimus kein Uu b, s IV 2 2 

Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis kein Us b, s II, IV 1 1 

Mauereidechse Podarcis muralis kein Uu b, s IV V 3 

Schlingnatter Coronella austriaca kein Uu b, s IV 3 3 

Westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata kein Us b, s IV 2 1 

Zauneidechse Lacerta agilis kein G b, s IV V - 

 

2.4 Sonstige Artengruppen 

Amphibien: 

Mit Amphibienvorkommen ist nicht zu rechnen. Gewässer existieren im Untersuchungsbereich 
nicht. 

Fische und Rundmäuler:  

Ein Auftreten von besonders oder streng geschützten Fischarten und Rundmäulern ist aufgrund 
des Fehlens geeigneter Gewässer nicht möglich. 

Schmetterlinge: 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und weitere national streng geschützte Arten sind im 
Untersuchungsgebiet auf Grund ihrer meist speziellen Lebensraumansprüche nicht zu erwarten. 
Das Gelände ist ausgesprochen arm an Blühpflanzen und damit recht unattraktiv für Schmetter-
linge. 

  

Abb. 21: Außengelände der Gärtnerei am 
17.06.2019. 

Abb. 22: Distefalter (Vanessa cardui), der sich 
in ein Gewächshaus verirrt hat. 17.06.2019. 
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Hautflügler: 

Diese Artengruppe beinhaltet ausschließlich national besonders geschützte Arten. Dazu zählen 
alle Wildbienen (Apoidea ssp.), Kreiselwespen (Bembix ssp.), Knopfhornwespen (Cimbex ssp.) 
und mehrere Ameisenarten. Insbesondere Individuen aus der Gruppe der Wildbienen sind bei 
uns überall zu erwarten. 

Libellen: 

Im Untersuchungsbereich kommen aufgrund des Fehlens geeigneter Gewässer keine bedeu-
tenden Libellenpopulationen bzw. Arten mit speziellen Lebensraumansprüchen vor. 

Netzflügler: 

Ein Vorkommen der beiden in der Bundesartenschutzverordnung als streng geschützt aufge-
führten Vertreter ist im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten. Trichter der Larven (Ameisenlö-
wen) der besonders geschützten Ameisenjungfern (Myrmeleonidae) fanden sich im Untersu-
chungsgebiet neben einem Holzstapel. 

  

Abb. 23: Fundort neben einem Holzhaufen. 
04.06.2019. 

Abb. 24: Trichter des Ameisenlöwen am 
04.06.2019. 

Käfer: 

Zahlreiche Käferarten sind durch die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. Teil-
weise sind diese Arten weit verbreitet, nicht selten und möglicherweise kommen einzelne Arten 
auch im Untersuchungsgebiet vor. Hinweise oder Anhaltspunkte für ein Vorkommen von auf 
bemerkenswerten, insbesondere besonders oder streng geschützten Käferarten ergaben sich 
nicht. 

Fang- und Heuschrecken:  

Streng geschützte Arten aus dieser Gruppe sind nicht zu erwarten. Beobachtet wurde der Brau-
ne Grashüpfer (Chorthippus brunneus), eine weit verbreitete und häufige Art. Die national be-
sonders geschützte Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) kommt auf den of-
fenen und vegetationsarmen Bereichen der Ruderalfläche vor. 
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Abb. 25: Blauflügelige Ödlandschrecke am 
19.08.2019. 

Abb. 26: Chorthippus brunneus. 19.08.2019. 

Krebse: 

Auf Grund des Fehlens von geeigneten Gewässern ist ein Auftreten von besonders oder streng 
geschützten Krebsarten nicht möglich. 

Spinnentiere: 

Die fünf in der Bundesartenschutzverordnung aufgeführten besonders und streng geschützten 
Spinnenarten kommen auf Grund ihrer Verbreitung und den speziellen Lebensraumansprüche 
im Untersuchungsgebiet nicht vor. 

Ringelwürmer: 

Der Medizinische Blutegel (Hirudo medicinalis) und der Ungarische Blutegel (Hirudo verbana) 
sind die einzigen besonders geschützten Arten dieser Gruppe. Beide sind aufgrund des Feh-
lens von Gewässern grundsätzlich auszuschließen. 

Weichtiere: 

Vorkommen der national besonders geschützten Weinbergschnecke (Helix pomatia) und der 
ebenfalls besonders geschützten Gefleckten Weinbergschnecke (Helix aspersa) sind denkbar, 
wurden aber nicht nachgewiesen. Auf Grund des Fehlens geeigneter Gewässer ist ein Vor-
kommen weiterer besonders und streng geschützter Arten (überwiegend Muscheln) nicht denk-
bar. 

 

3. Gesamtbewertung und Hinweise zum Artenschutz 

Für eine Neubebauung des Geländes müssen zunächst Gebäude abgerissen, Bäume gerodet 
und die Fläche abgeräumt werden. 

Streng geschützte Vogel- oder Reptilienarten wurden nicht nachgewiesen. Einzelne Fledermäu-
se nutzten das Gelände für die Jagd. Es ist zu erwarten, dass die Tiere auf benachbarte Berei-
che ausweichen können. 

Der alte Ahorn im Südosten des Untersuchungsbereichs (Nistplatz des Stars) weist Höhlen auf 
und sollte vor der Fällung auf einen möglichen Tierbesatz hin kontrolliert werden. Ansonsten 
werden Baumfällungen im Zeitraum Oktober bis Ende Februar als unproblematisch angesehen. 

Da Fledermausquartiere in Gebäuden möglich sind und bisher lediglich die Gewächshäuser 
eingehender untersucht wurden, muss der Gebäudebestand vor dem Abriss überprüft werden. 
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Auch in dem mit zu betrachtende Waldstreifen, der in 50 m Breite untersucht wurde, ergaben 
sich keine Hinweise auf streng geschützte oder sensible Arten, die durch ein Bauvorhaben im 
Bereich der Gärtnerei beeinträchtigt werden könnten. 

Bei der Neubebauung wird der Einbau von wartungsfreien Quartieren zur Förderung der Fle-
dermäuse empfohlen. Geeignet wäre z. B. der Einbau mehrerer Gruppen von mindestens drei 
Elementen des Typs Fledermaus-Fassadenreihe 2FR von Schwegler (siehe Abb. 27 und 28). 
Diese sollten unmittelbar unterhalb der Dächer in den Wänden platziert werden. Für diese Ar-
tengruppe ist auch die Anbringung von Aufputz-Quartieren möglich. 

 

 

Abb. 27: Einbauelemente als Ersatzquartiere (Quelle: Schwegler-Natur.de). 

 

 

Abb. 28: Beispiele von Fledermauskästen zur Anbringung oder zum Einbau an Gebäuden. 
Quelle: https://www.lbv-
muenchen.de/fileadmin/_processed_/csm_Handelsueblicher_Fledermauskasten_01_03693cefc
0.jpg 
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